321

UMSETZUNG DER  LEISTUNGSSTUFENVERORDNUNG (LStuf.VO)

Az.: 0321.10

Kalenderjahr ……..


im 
Bereich des Staatlichen Schulamtes Tübingen
	
	Vorgang
	Zeitplan / Ablauf

	1. 
	Meldung der Bruchteile an das Staatliche Schulamt Tübingen 
	Sofort,

nach Erhalt von

A. - u. B-Liste 
(Vordruck 1)

	2. 
	Information des gesamten Kollegiums über die LStufVO und den Ablauf – Beteiligung der Beauftragten für Chancengleichheit des Staatlichen Schulamtes Tübingen.
	Zeitnah in DB / GLK, oder vergl. Formen

	3. 
	Weitere Leistungsstufenzuweisung aus Bruchteilsverwaltung des Staatlichen Schulamtes Tübingen abwarten!
	Erfolgt sofort nach Eingang aller Vordrucke zur Bruchteilsverwaltung

	4. 
	Information aller beamteten Lehrkräfte der A-Listung und der B-Listung, mit Hinweis auf die beabsichtigte Anfertigung einer bzw. keiner aktuellen Leistungsfeststellung und der Antragsmöglichkeit im Monatszeitraum.
	Termin setzen: (wegen Monatsfrist)
(Vordruck 2)

	5. 
	Durchführung der aktuellen Leistungsfeststellung      K.u.U. Nr. 13/2000).
	Als Folgeschritt. 

Amtliches Formular,
(Vordruck 3)

	6. 
	Bescheid an die beamteten Lehrkräfte denen eine bzw. keine Leistungsstufe gewährt wird.
	Kann nach der Beanstandungsfrist sofort erfolgen!

(Vordruck 4a / 4b)

	7. 
	Bescheid (Vordruck 4a) 2fach über die Festsetzung einer Leistungsstufe und der Aktuellen Leistungsfeststellung (Vordruck 3) 2fach 
	Soll sofort nach Vergabe der Leistungsstufe dem Staatlichen Schulamt Tübingen zugestellt werden


